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Abstands-| Abstand | Lfd.| Hinweis |Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung)’ Abstands-| Abstand | Lfd.| Hinweis |Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung)' Abstands-| Abstand | Lfd.| Hinweis |Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung)’
klasse inm Nr. auf Nr. klasse inm Nr. auf Nr. klasse inm Nr. auf Nr.
(Spalte) (Spalte) (Spalte)
4.BImSchV 4.BImSchV 4.BImSchV
| 1.500 1 1.1 (1)  |Kraftwerke mit Feuerungsanlagen fiir den Einsatz von \Y 300 91 2.15(2) |Anlagen zur Herstellung oder zum Schmelzen von Vi 200 175 8.1(1) b) | Verbrennungsmotoranlagen fiir den Einsatz von Altdl oder
Brennstoffen. soweit die Feuerungs-Wérmeleistung 900 MW Mischungen aus Bitumen oder Teer mit Mineralstoffen Deponiegas mit einer Feuerungswirmeleistung von
Ubersteigt(#) einschlieRlich Aufbereitungsanlagen fiir bitumindse 1Megawatt oder mehr
e - StraBenbaustoffe und Teersplittanlagen mit einer .
| 1.500 2 1.11 (1) Anlagen zur Trockendestillation z.B.Kokereien und Gaswerke Produktionsleistung bis weniger als 200 t je Stunde Vi 200 176 8.12 (1+2) (':g?_ﬁvlossgrt\e_Anlage;\ z:r zeI:twelll_?_gtn Lagf‘;'lfrng von g
| 1500 | 3 | 32()0 [imearris ierwerse. Arlagen s Gewinming vor s auch . 44 B v o onen
Rohelsen_und zur unmlttell?aren Welterver_arbeltung zu \Y 300 92 3.2(2) Anlagen zum Erschmelzen von Stahl mit einer oder mehr
Rohstahl in Stahlwerken. einschl. StranggieBanlagen 3.7(2) Schmelzleistung von weniger als 2,5 t je Stunde sowie Eisen-, Vi 200 177 8.13 (142) |Geschlossene Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von
; = " Temper- oder StahlgieRereien mit einer Produktionsleistung : ", o e
ey e e oo Tos ote s Gavamtagareapachin v 158 Tormn
j i zitdt v
I 1.000 5 1.14 (1) Anlagen zur Vergasung oder Verfliissigung von Kohle oder (s. auch Ifd. Nr. 46) oder mehr
bituminésem Schiefer ; ; iir Ni ;
_ \"/ 300 93 34(1) GieBereien fiir N|chte-|senmetalle oder A-«nla_gen zum Vi 200 178 | 8.14(1+42) |Geschlossene Anlagen zum Lagern von Abfllen, soweit in
Il 1.000 6 2.14 (2) Anlagen zur Herstellung von Formstiicken unter Verwendung 3.8 (1) Schmelzen, zum Legieren oder zur Raffination von a)und b) |diesen Anlagen Abfille vor deren Beseitigung oder
von Zement <.).der anderen_ Bi_ndemitt_eln_ durch Stampfen, Nlchtelsenr_netallen r_mt einer Schme!zlelstung von 4 Tonnen Verwertung jeweils iiber einen Zeitraum von mehr als einem
Schocken, Riitteln oder Vibrieren mit einer oder mehr je Tag bei Blei und Cadmium oder von 20 Tonnen Jahr gelagert werden
Produktionsleistung von 1t oder mehr je Stunde im Freien (*) oder mehr je Tag bei sonstigen Nichteisenmetallen
(s. auch Ifd. Nr. 90) (s- auch Ifd. Nrn.163 und 203) Vi 200 179 10.8 (2) Anlagen zur Herstellung von Bautenschutz-, Reinigungs-
oder Holzschutzmitteln sowie von Klebemitteln,
I 1.000 7 3.1(1)  |Anlagen zum Résten. Schmelzen oder Sintern von Erzen v 300 94 3.5(2)  |Anlagen zum Abziehen der Oberflachen von Stahl durch ausgenommen Anlagen, in denen diese Mittel ausschlieBlich
_ Flammen unter Verwendung von Wasser als Verdiinnungsmittel
I 1.000 8 3.2(1)b) |Anlagen zur Herstellung von Form_stucken unter Verwendung Vv 300 95 3.9(1+2) [ Anlagen zum Aufbringen von metallischen Schutzschichten hergestellt werden, auch soweit nicht genehmigungsbediirftig
von Zement oder anderen Bindemitteln durch Stampfen, £ Metall oder Kunststoffoberflich it Hilf
Schocken, Riitteln oder Vibrieren mit einer auh elaﬂ ..° ‘.;r u;sds ° c:‘ e ha(I;I en mi Pl Iire vond Vi 200 180 10.10 (1) [Anlagen zur Vorbehandlung > 10 t/d (Waschen, Bleichen.
Produktionsleistung von 1t oder mehr je Stunde im Freien (*) :c hT: z usmg:n a* ern, durch Flamm-, Flasma- oder 10.10 (2) |Mercerisieren) oder zum Farben ab 2 t/d von Fasern oder
(s. auch Ifd. Nr. 90) ichtbogenspritzen () a) und b) |Textilien auch unter Verwendung von Chlor oder
\'/ 300 96 3.15(2) |Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Behiltern aus Chlorverbindungen oder von Férbebeschleunigern
| 1.000 9 3.3(1)  |Anlagen zur Herstellung von Nichteisenrohmetallen aus Metall in geschlossenen Hallen (z. B. Dampfkessel, einschlieBlich der Spannrahmenanlagen
Erzen, Konzentraten oder sekundaren Rohstoffen einschl. Container)(*) -
Aluminiumbhiitten (#) (siehe auch Ifd. Nr. 10) Vi 200 181 Anlagen zur Herstellung von Bolzen, Nageln, Nieten, Muttern,
Schrauben, Kugeln, Nadeln oder @hnlichen metallischen
Il 1.000 10 3.15(2) |Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Behaltern aus V 300 97 3.18 (1) | Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Schiffskérpern Normteilen durch Druckumformen auf Automaten sowie
Metall im Freien (z. B. Container) (*) oder -sektionen aus Metall in geschlossenen Hallen(*) Automatendrehereien (*)
(s. auch Ifd. Nr. 96) (siehe auch Ifd. Nr.11)
; * \Y/| 200 182 Anlagen zur Herstellung von kaltgefertigten nahtlosen oder
I 1.000 11 3.18 (1) Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Schiffskorpern A 300 98 319 (1) Anlagen zum Bau von Schienenfahrzeugen () geschweilten Rohren aus Stahl (*)
oder -sektionen aus Metall im Freien (*)(s. auch Ifd.Nr.97) Y, 300 99 3.21(2) Anla :
. gen zur Herstellung von Bleiakkumulatoren oder . . .. ..
| 1.000 12 4.1 (1) |Anlagen zur fabrikmaBigen Herstellung von schwefelhaltigen Industriebatteriezellen und sonstiger Akkumulatoren \" 200 183 OA‘;'::G{;’; ::::( :rlljtloor:als:z:ﬁ:nsgl:tsle(r;?:s, Tnmﬁ\i? Ii?;:t':;
c)-p) Kohlenwas.serstoffen od.er von N|ch?metallen, Metalloxiden \Vi 300 100 3.23 (2) Anlagen zur Herstellung von Aluminium-, Eisenoder von 2500 Flaschen oder mehr je Stunde(*)
oder sonstigen anorganischen Verbindungen(#) Magnesiumpulver oder -pasten oder von blei- oder
Il 1.000 13 4.1 (1) Anlagen zur Herstellung von metallorganischen nickelhaltigen Pulvern oder Pasten sowie von sonstigen Vi 200 184 Maschinenfabriken oder Hartereien
) Verbindungen durch chemische Umwandlung in industriellem Metallpulvern oder -pasten (¥) Vi 200 185 Pressereien oder Stanzereien ()
Umfang(#) \Y} 300 101 3.25(1) |Anlagen fiir den Bau und die Instandsetzung von
. . 10.15 (1+2) |Luftfahrzeugen (i. V. m. Priifstdnden, s. Ifd. Nrn. 20 und 21) Vi 200 186 Schrottplitze bis weniger als 1.000 m? Gesamtlagerfliche
I 1.000 14 4.1h(1) A"I?‘QI?: zNur ;aobrlzmaﬂlgen Herstellung von Chemiefasern (s. 10.16 (2) |sowie geschlossene Motorenpriifstande und geschlossene
) auc - Nr. 50) (%) Prifstande fiir oder mit Luftschrauben Vi 200 187 Anlagen zur Herstellung von Kabeln
I 1.000 15 41 (1) Anlagen zur Herstellung von Gasen wie Ammoniak, Chlor und TP :
Vv 300 102 41 (1) Anlagen zur fabrikmaBigen Herstellung von Tensiden durch Vi 200 188 Anlagen zur Herstellung von Mébeln, Kisten und Paletten aus
1) Chlorwasserstoff, Fluor und Fluorwasserstoff, k) chemische Umwandlung (Seifen oder Waschmittel)(#) : *
Kohlenstoffoxiden. Schwefelverbindungen, Stickstoffoxiden. Holz und sonstigen Holzwaren (*)
Wasserstoff, Schwefeldioxid, Phosgen(#) Vv 300 103 4.2 (2) Anlagen, in denen Pflanzenschutz- oder . ..
. Schadlingsbekampfungsmittel oder ihre Wirkstoffe gemahlen Vi 200 189 Zimmereien ()
I 1.000 16 41 (1) Anlagen zur Herstellung von Ausgangsstoffen fiir der maschinell aemischt. ab kt oder umaefiillt werden
r) Pflanzenschutzmittel und von Bioziden(#) c;# er maschinell gemischt, abgepackt oder umgetullt werde Vi 200 190 Lackierereien mit einem Losungsmitteldurchsatz bis weniger
. (#) als 25 kg/h (z.B. Lohnlackierereien)
1l 1.000 17 41 (1) AI:“aQ_e“hZULHerSteglung V\")vr] srr'}?a;_z_"im'tt‘?ln_ftulrcz Vv 300 104 4.3 (1+2) |Anlagen zur Herstellung von Grundarzneimitteln (Wirkstoffen - ) ;
s) chemische Umwandlung (Wirkstoffe fiir Arzneimittel) (#) a)und b) | fiir Arzneimittel) unter Verwendung eines biologischen Vi 200 191 Fleischzerlegebetriebe ohne Verarbeitung
I 1.000 18 6.3 (1+2) |Anlagen zur Herstellung von Holzspanplatten, Verfahrens oder von Arzneimitteln oder Vi 200 192 Anlagen zum Trocknen von Getreide oder Tabak unter
Holzfaserplatten oder Holzfasermatten Arzneimittelzwischenprodukten im industriellen Umfang, . . *
. - . Einsatz von Geblasen(*)
I 1.000 19 712 (1) Anl Beseiti v » s | g soweit Pflanzen behandelt oder Tierkorper eingesetzt
] . nlagen zur Beseitigung. Verwertung, Sammlung oder werden(# . . . o
Lagerung von Tierkorpern oder tierischen Abféllen. # VI 200 193 I\Pllur:;e: .fur rl\la-hrungs- od‘le(r)'oF$tterm|ttbell mit e!ner Is 300
ausgenommen Kleintierkrematorien V 300 105 4.8 (2) Anlagen zum Destillieren von fliichtigen organischen Tr° u t||<:)ns.e|stung von 100 _‘F""e'l‘ Is weniger als
(s- auch Ifd. Nr. 200) Verbindungen mit einer Durchsatzleistung von 1t bis zu 3 t je V?enrrt‘;t‘ah‘::slgE;Eizg::fg\:vj:rt o
I 1.000 20 | 10.15(1+2) |Offene Priifstinde fiir oder mit Stunde(#) (s e Ny 65)
a) Verbrennungsmotoren mit einer (s- auch Ifd. Nr. 55) i _
Feuerungswérmeleistung ab insgesamt 300 Kilowatt \V/ 300 106 4.9 (2) Anlagen zum Erschmelzen von Natur- oder Kunstharzen mit Vi 200 194 Brotfabriken oder Fabriken zur Herstellung von
:)) fﬁ:tlﬂ'bi:g%oder Triebwerken einer Leistung von 1 t oder mehr je Tag (#) Dauerbackwaren
S. auc .Nr. - .
\V; 300 107 4.10 (1) |Anlagen zur Herstellung von Anstrich- oder Vi 200 195 Milchverwertungsanlagen ohne Trockenmilcherzeugung
1] 1.000 21 10.16 (2) |Offene Priifstiande fiir oder mit Luftschrauben Beschichtungsstoffen (Lasuren, Firnis, Lacke, - :
(s. auch Ifd. Nr.101) Dispersionsfarben) oder Druckfarben unter Einsatz von 25 t A4 200 196 sutobusuntime:n:‘en, fu‘:h des offentlichen
je Tag oder mehr an fliichtigen organischen Verbindungen (#) ersonennahverkehrs ()
I 1.000 22 Anlagen zur Herstellung von Eisen- oder . -
Stahlbaukonstruktionen im Freien (*) Vv 300 108 5.1(2) |Anlagen zur Behandlung von Oberflichen von Stoffen, VI 200 197 Anlagen zum Be- oder Entladen von Schiittglitern bei
m 700 23 1101 Kraftwerke und Feuerunasanlagen fir don Einsatz von a) Gegenstinden oder Erzeugnissen einschlieRlich der Getreideannahmestellen, soweit weniger als 400 t Schuttguiter
A0) . uerung 9 ur . zugehorigen Trocknungsanlagen unter Verwendung von je Tag bewegt werden konnen
Brennstoffen, soweit die Feuerungswarmeleistung mehr als organischen Lésungsmitteln mit einem Verbrauch an
1#50 MW bis max. 900 MW betragt. auch Biomassekraftwerke organischen Lésungsmitteln von 25 Kilogramm bis weniger Vi 200 198 Anlagt_an zur Herstellung von Anstrlc!\- oder
(#) als 150 Kilogramm je Stunde oder 15 Tonnen bis weniger als B_eschlc_htungsstoffen (Lasuren, Firnis, Lacke_, i
. - - 200 Tonnen je Jahr Dispersionsfarben) oder Druckfarben unter Einsatz von bis zu
1] 700 24 1.12 (1) Anlagen zur Destl_llatlon oder Weiterverarbeitung von Teer 25t je Tag an fliichtigen organischen Verbindungen
oder Teererzeugnissen (#) \Y 300 109 5.1(2) |Anlagen zum Bedrucken von bahnen- oder tafelférmigen Vi 200 199 Kart At — Modellenortant - o
ol ; p ; ; ARl art-Anlagen sowie Modellsportanlagen in geschlossenen
1] 700 25 23 (1) Anlagen zur Herstellung von Zementklinker oder Zementen b) Materlgll_en mit Rotatlonsdruckmaschlnc-_zn ?'nSCh"em'Ch der Hallen
zugehorigen Trocknungsanlagen, soweit die Farben oder
m 700 26 2.4 (1+2) |Anlagen zum Brennen von Bauxit, Dolomit, Gips, Kalkstein, Lacke organische Losungsmittel enthalten Vi 100 200 712 (1) |Kleintierkrematorien
Kieselgur, Magnesit, Quarzit oder von Ton zu Schamotte \V/ 300 110 5.2 (2) Anlagen zum Beschichten, Imprignieren, Kaschieren. (s. auch Ifd. Nr. 19)
i 700 27 3.2 (1) b) [Elektro-Stahlwerke; Anlagen zur Stahlerzeugung mit La.lckleren oder Tranken von Gegenstar_ldel_"n, Glas- od_er_ VI 100 201 8.1(2 Verbrennungsmotoranlagen fiir den Einsatz von Alt6l oder
g gung Mineralf der bahnen oder tafelf Material ()
Lichtbogenofen unter 50 t Gesamtabstichgewicht (*) ineraftasern oder bahnen oder tatelformigen ateriatien b) Deponiegas mit einer Feuerungswarmeleistung bis weniger
(s. auch Ifd. Nrn. 8 und 46) einschlieBlich der zugehorigen Trocknungsanlagen mit als 1 Megawatt
Kunstharzen. soweit die Menge dieser Harze 10 Kilogramm
1] 700 28 3.24 (1) Anlagen zum Brennen von Bauxit, Dolomit, Gips, Kalkstein, bis weniger als 25 Kilogramm je Stunde betragt, \V/[| 100 202 8.9 (2) Anlagen zur Behandlung von Altautos mit einer
Kieselgur, Magnesit, Quarzit oder von Ton zu Schamotte ausgenommen Anlagen fiir den Einsatz von c) Durchsatzleistung von 5 Altautos oder mehr je Woche
] 700 29 4.1(1) Anlagen zur fabrikméaBigen Herstellung von Pulverbeschichtungsstoffen VIl 100 203 Anlagen zum Schmelzen. zum Legieren oder zur Raffination
a), d), e) |Kohlenwasserstoffen einschl. Stickstoff- oder Vv 300 111 5.4(2) Anl Trink der Uber zieh Stoff P von Nichteisenmetallen
hosphorhaltige Kohlenwasserstoffe(# . niagen zum lIranken oder er zienen von orren oaer
phosp J ® Gegenstianden mit Teer, Teerol oder heiBem Bitumen, auch (s. auch Ifd. Nrn. 93 und 163)
]| 700 30 4.1 (1) Anlagen zur fabrikmiBigen Herstellung von halogenhaltigen An_Iagen zum Tranken oder Uberziehen von Kabeln mit Y/ 100 204 Betriebe zur Herstellung von Fertiggerichten
f) Kohlenwasserstoffen (#) heiem Bitumen (Kantinendienste, Catering-Betriebe)
1} 700 31 41(1) |Anlagen zur fabrikmaBigen Herstellung von S&auren. Basen, v 300 112 56(2) Anlagen zur Herstellung von bahnenformigen Materialien auf VI 100 205 Schlossereien, Drehereien, SchweiBereien oder Schleifereien
m), n),0) |Salzen(#) Streichmaschinen einschlieBlich der zugehoérigen ’ ’
. Trocknungsanlagen L_mter Verwendung von Gen_uschen aus VI 100 206 Anlagen zur Herstellung von Kunststoffteilen ohne
1] 700 32 41 (1) Anlagen zur fabrikmaBigen Herstellung von phosphor-, Kunststoffen und Weichmachern oder von Gemischen aus Verwendung von Phenolharzen
q) Stickstoff- oder kaliumhaltigen Diingemitteln (#) sonstigen Stoffen und oxidiertem Leindl
Vi 100 207 Autolackierereien. einschl. Karosseriebau, inshesondere zur
i 700 33 46(1) Anlagen zur Herstellung von RuB(#) Vv 300 113 5.9 (2) Anlagen zur Herstellung von Reibbelagen unter Verwendung Beseitigung von Unfallschiaden
I" 700 34 8-8 (1) Anlagen"zur physikalisch und/oder- chemischen Behandlung von Phen0p|asten Oder Sonstlgen KunSthaerIndemltteln V" 100 208 Tischlereien oder Schreinereien
8.10 (1)  |von Abféllen mit einer Durchsatzleistung von 50 Tonnen Vv 300 114 | 6.2 (1+2) |Anlagen zur Herstellung von Papier, Karton oder Pappe, auch
Fsm::::zhs::c:ﬂ:‘ro::;r mehr je Tag aus Altpapier, auch soweit nicht genehmigungsbediirftig ViI 100 209 Holzpelletieranlagen/-werke in geschlossenen Hallen
Vv 300 115 7.2 (1+2) |Anlagen zum Schlachten von Tieren mit einer Leistung von L . o el .
m 700 35 Aufbereitungsanlagen fiir schmelzfliissige Schlacke (z. B. a)und b) |- 500 kg Lebendgewicht Gefliigel oder mehr je Tag oder Vi 100 210 Steinsagereien, -schleifereien oder -polierereien
Hochofenschlacke) - me:r :aIsT4 Tonnen Lebendgewicht sonstiger Tiere oder VI 100 211 Tapetenfabriken, die nicht durch Ifd. Nrn. 108 und 109 erfasst
mehr je Tag
M 700 36 Freizeitparks mit Nachtbetrieb (*) - - werden
(s. auch Ifd. Nr. 160) \ 300 116 | 7.4(1+2) |Anlagen zur Herstellung von Fleisch- oder Gemiisekonserven Vil 100 212 Fabriken zur Herstellung von Lederwaren, Koffern, oder
Kraftwerke. Helzkraftwerke und Helzwerke mit a) auch soweit nicht genehmigungsbediirftig Taschen sowie Handschuhmachereien oder Schuhfabriken
\Y] 500 37 (1) raftwerke, Heizkraftwerke und Heizwerke mi . - — -
Feuerungsanlagen fiir den Einsatz von Brennstoffen, soweit \ 300 "7 7":)(1) énla_l_gen zudr fal;rlk:nagltg_eln :-Ier_sterliluna vin Tflterfutter durch Vil 100 213 Anlagen zur Herstellung von ReiBspinnstoffen, Industriewatte
die Feuerungswirmeleistung 50 MW bis 150 MW betragt. ) rwarmen der Bestandtelle tierischer Herkun oder Putzwolle
auch Biomassekraftwerke (#) Vv 300 118 7.6 (2) Sg::angeenn::;? “I:;ineigen oder zum Entschleimen von tierischen VI 100 214 Spinnereien oder Webereien
8.2(1) Anlagen zur Erzeugung von Strom, Dampf, Warmwasser. 9 215 Kleiderfabrik der Anl Herstell Textili
a) und b) Prozesswarme oder erhitztem Abgas durch den Einsatz von VvV 300 119 7.8 (1) Anlagen zur Herstellung von Gelatine, Hautleim, Lederleim Vi 100 eldertabriken oder Anlagen zur Herstellung von fextilien
Abfallhdlzern ohm? Holzschutz_mlttel oder .Bes_chlchtungen oder Knochenleim Vil 100 216 GroRwischereien oder groRe chemische Reinigungsanlagen
von halogenorganischen Verbindungen mit einer Vv 300 120 713 (2) Anlagen zum Trocknen, Einsalzen, Lagern oder Enthaaren
Feuerungswarmeleistung von 50 Megawatt oder mehr ' ungegerbter Tierhiute (;der Tierfel’le VIl 100 217 Bft;:ebe'de: Elelgroge_rétebar:ls §ov|:ie dlerdsor:s_tigen
elektronischen oder feinmechanischen Industrie
v 500 38 1.8(2) |Elektroumspannanlagen mit einer Oberspannung von 220 kV \V 300 121 | 7.14 (142) |Anlagen zum Gerben einschlieRlich Nachgerben von Tier- -
oder mehr einschlieBlich der Schaltfelder, ausgenommen hauten oder Tierfellen sowie nicht genehmigungsbedﬁrﬂige V" 100 218 Bauhdfe
eingehauste Elektroumspannanlagen (*) Lederfabriken VI 100 219 Al Kraftfah ib h
nlagen zur Kraftfahrzeugiiberwachung
v 500 39 1.9(2) Anlagen zum Mahlen oder Trocknen von Kohle \Y 300 122 7.20 (1) | Anlagen zur Herstellung von Braumalz (Mélzereien) mit einer .
v 500 40 1.10 (1) Anlagen zum Brikettieren von Braun- oder Steinkohle Produktionsleistung von 300 Tonnen Darrmalz oder mehr je Vi 100 220 Kraftfahrzeug-Reparaturwerkstatten
. Tag als Vierteljahresdurchschnittswert VIl 100 221 Anlagen zur Runderneuerung von Reifen, soweit weniger als
v 500 LY 2.8 (1+2) Anlaqen zur Herstellung von Glas oder Glasfasern auch \V 300 123 7.22 (142) |Anlagen zur Herstellung von Hefe oder Stirkemehlen mit 50 kg je Stunde Kautschuk eingesetzt werden
soweit aus Altglas hergestellt einer Produktionsleistung von 1 Tonne oder mehr Hefe oder (s. auch Ifd. Nr. 138)
v 500 42 211 (1) Anlagen zum Schmelzen mineralischer Stoffe einschlieBlich Starkemehlen je Tag als Vierteljahresdurchschnittswert
Anlagen zur Herstellung von Mineralfasern ~ 1) Die Anlagenbezeichnungen stimmen nicht immer mit denen der 4. BImSchV iiberein, denn sie enthalt in manchen Fallen
9 g \") 300 124 7.29 (1+2) |Anlagen zum Rosten oder Mahlen von Kaffee oder Abpacken Oberbegriffe und/oder zusammenfassende Anlagenbezeichnungen, die hinsichtlich des Genehmigungserfordernisses
v 500 43 213 (2) Anlagen zur Herstellung von Beton, Mértel oder von gemahlenem Kaffee mit einer Produktionsleistung von zusammengehdren, in ihrer Auswirkung i. S. des Abstandserlasses aber als selbststindige Anlagenarten zu sehen sind oder
StraRenbaustoffen unter Verwendung von Zement(*) 0.5 Tonnen gerostetem Kaffee oder mehr je Tag als Immissionsschutz- und planungsrechtlich ohne Bedeutung sind. Insofern konnte die Systematik der 4. BImSchV und auch die
Vierteljahresdurchschnittswert Einteilung nach Leistungskriterien n1cht immer eingehalten werden. Abstandsbestimmend ist aber - unabhéngig von dem
v 500 44 215 (1) Anlagen zur Herstellung oder zum Schmelzen von Genehmigungserfordernis --die Betriebsart, wie sie in der Abstandsliste beschrieben ist.
Mischungen aus Bitumen oder Teer mit Mineralstoffen Vv 300 125 7.30 (1+2) |Anlagen zum Rosten von Kaffee - Ersatzprodukten, Getreide,
einschlieBlich Aufbereitungsanlagen fiir bitumindse Kakaobohnen oder Niissen mit einer Produktionsleistung von (*) Der in der Liste angegebene Abstand ergibt sich bei den mit (*) gekennzeichneten Anlagearten ausschlieBlich oder weit
StraBenbaustoffe und Teersplittanlagen mit einer 1Tonne gerdsteten Erzeugnissen oder mehr je Tag als iiberwieg(-':-nd aus Griinden des Léirmschutzgs und basiert auf den G_eréiuschimmissionsrichtv.verten.zum Schutz .t.'einer .
Produktionsleistung von 200 t oder mehr je Stunde Vierteljahresdurchschnittswert Wohpgeblete; (!er Abstand darf daher um eine Abstands!(lasst? vejrrlngert werfien, wenn es sich bei dem zu schiitzenden Gebiet
(s. auch Ifd. Nr. 91) um ein allgemeines oder besonderes Wohngebiet oder ein Kleinsiedlungsgebiet handelt (vgl. Nr. 2.2.1).
. . (#) Anlagen konnen Betriebsbereich oder Teil eines Betriebsbereichs sein, sofern gefahrliche Stoffe nach Anhang 1 der
v 500 45 3.6 (1+2) |Anlagen zum Walzen von Stahl (Warmwalzen) und M_eta_"en' A 300 126 7.31(1+2) | Anlagen zur HerSte"l.mg von Siflwaren oder Sirup, zur Stoérfall-Verordnung in entsprechender Menge vorhanden sind oder sein kénnen. In der Abstandsliste sind die Anlagen, fiir die
ausgenommen Anlagen zum Walzen von Kaltband mit einer a)und b) |Herstellung von Lakritz, zur Herstellung von Kakaomasse aus dies infolge der Erfahrungen relevant sein kann, durch (#) gekennzeichnet; diese Kennzeichnung ist lediglich als Hinweis zu
Bandbreite bis 650 mm (*) Rohkakao sowie zur thermischen Veredelung von Kakao- verstehen, aber keinesfalls abschlieRend.
v 500 46 | 3.2(1)b) |Anlagen zur Stahlerzeugung mit Induktionséfen. Eisen- oder Schokoladenmasse auch soweit nicht
3.7 (1) Temper- oder StahlgieBereien mit einer Produktionsleistung genehmigungsbediirftig
von 20 t oder mehr Gussteile je Tag Vv 300 127 8.4(2) |Sortieranlagen fiir Hausmiill mit einer Durchsatzleistung von
(s. auch Ifd. Nrn. 8 und 27) 10 Tonnen Einsatzstoffen oder mehr je Tag
v 500 47 | 3.11(1+2) |Schmiede-, Hammer- oder Fallwerke(*) Vv 300 128 | 8.5(1+2) |Geschlossene Anlagen zur Erzeugung von Kompost aus
organischen Abféllen mit einer Durchsatzleistung von 3.000
v 500 48 3.16 (1) |Anlagen zur Herstellung von warmgefertigten nahtlosen oder Tonnen oder mehr Einsatzstoffen je Jahr
geschweiBten Rohren aus Stahl (*) (s. auch Ifd. Nr. 70)
v 500 49 4.1(1)  |Anlagen zur fabrikmaBigen Herstellung von Vv 300 129 | 8.6 (1+2) |Geschlossene Anlagen zur biologischen Behandlung von
b) Sauerstoffhaltigen Kohlenwasserstoffen (#) a)und b) |Abfillen auch soweit nicht genehmigungsbediirftig
v 500 50 41(1)  |Anlagen zur fabrikmaBigen Herstellung von Vv 300 130 | 8.7 (1+2) |Anlagen zur Behandlung von verunreinigtem Boden durch
h) Basiskunststoffen (Kunstharzen, Polymeren, Fasern auf biologische Verfahren, Entgasen, Strippen oder Waschen mit
Zellstoffbasis) einem Einsatz von1 Tonne verunreinigtem Boden oder mehr
(s. auch Ifd. Nr. 14) (#) je Tag
v 500 51 41(1)  |Anlagen zur fabrikmaRigen Herstellung von synthetischen \Y 300 131 8.9 (2) b) |Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Eisenoder
i) Kautschuken (#) Nichteisenschrotten, einschlieBlich Autowracks, mit einer
[\ 500 52 41 (1) Anlagen zur Herstellung von Farbstoffen und Pigmenten 1G5e(s)(a)rontlagzrflat\che v°"d1'00_0 ngdratmo.later blls weniger als
j) sowie von Ausgangsstoffen fiir Farben und Anstrichmittel (#) ) Qua ra mete_r oder einer Gesamt ager apazitat von
100 Tonnen bis weniger als 1.500 Tonnen Eisen- oder
v 500 53 4.5 (2) Anlagen zur Herstellung von Schmierstoffen wie Schmieréle. Nichteisenschrotten
Schmierfette. Metallbearbeitungsole (#)
v 500 54 47 (1) |Anlagen zur Herstellung von Kohlenstoff (Hartbrandkohle) \ 300 132 | 8.11 (lf) S“:aﬁe“tz:".st"':‘st'ge: fihf‘?‘d'“zgr":l“ r‘:rb.fage“ mit einer
oder Elektrographit durch Brennen oder Graphitieren (#) a)und b) |Durchsatzleistung vo onne oder mehr je 7ag
\Y] 500 55 4.8 (2) Anlagen zum Destillieren von fliichtigen organischen Vv 300 133 8.15 (1+2) [Geschlossene Anlagen zum Umschlagen von Abféllen mit
Verbindungen mit einer Durchsatzleistung von 3 t oder mehr a) und b) |einer Leistung von 100 Tonnen oder mehr je Tag,
je Stunde(#) ausgenommen Anlagen zum Umschlagen von Erdaushub
(s. auch Ifd. Nr. 105) oder von Gestein, das bei der Gewinnung oder Aufbereitung
\Y] 500 56 5.1(1) Anlagen zur Behandlung von Oberflachen von Stoffen, von Bodenschdtzen anfallt
Gegenstanden oder Erzeugnissen einschlieBlich der \Y 300 134 9.1(1+2) |Anlagen, die der Lagerung und Abfiillung von brennbaren
dazugeharigen Trocknungsanlagen unter Verwendung von Gasen in Behiltern mit einem Fassungsvermégen von 3
organ!schen L?sungsm!tteln mit einem_Verbrauch an . Tonnen oder mehr dienen, ausgenommen
Organlschen Losungsmltteln von 150 Kll.ogramm oder mehr]e Erdgasrahrenspeicher’ sowie Anlagen zum Lagern von
Stunde oder von 200 Tonnen oder mehr je Jahr brennbaren Gasen oder Erzeugnissen, die brennbare Gase
z.B. als Treibmittel oder Brenngas enthalten, soweit es sich
v 500 57 5.2(1) Anlagen zum Beschichten, Imprignieren, Kaschieren, um Einzelbehaltnis_se mit_einem Volumen*von jeweils nicht
Lackieren oder Tranken von Gegenstinden, Glas- oder mehr als 1.000 Kubikzentimeter handelt (*) (¥#)
Mineralfasern oder bahnen- oder tafelférmigen Materialien - n
einschlieBlich der zugehérigen Trocknungsanlagen mit \' 300 135 | 9.2(1+#2) |Anlagen, die der Lagerung und Umfiillung von brennbaren
Kunstharzen. soweit die Menge dieser Harze 25 Kilogramm Fliussigkeiten in Behaltern_mlt einem Fassungsvermogen von
oder mehr je Stunde betragt 5 000 Tonnen oder mehr dienen(*)(#)
- - Vv 300 136 9.36 (2) |Anlagen zur Lagerung von Giille mit einem
v 500 58 5.5(2) Anlagen zum Isolieren von Drahten unter Verwendung von Fassungsvermégen von 2 500 Kubikmetern oder mehr
phenol- oder kresolhaltigen Drahtlacken
- \Y 300 137 9.37 (1) |Anlagen, die der Lagerung von chemischen Erzeugnissen
[\ 500 59 5.8 (2) Anlagen zur Herstell_ung von Gegenstanden un_ter von 25 000 Tonnen oder mehr dienen(*)(#)
Verwendung von Amino- oder Phenolplasten mittels —
Wirmebehandlung, soweit die Menge der Ausgangsstoffe 10 \'} 300 138 | 10.7 (1+2) |Anlagen zum Vulkanisieren von Natur- oder
kg oder mehr je Stunde betrigt Synthesekautschuk unter Verwendung von Schwefel oder
- o Schwefelverbindungen, ausgenommen Anlagen, in denen
IV 500 60 73 (1 +2) Anlagen zZur Erzeugung von Spe'sefetten aus tle"schen - Weniger als 50 Kilogramm Kautschuk je Stunde Verarbeitet
a) und b) |[Rohstoffen oder zum Schmelzen von tierischen Fetten, werden oder
ausgenommen Anlagen zur Verarbeitung von selbst - ausschlieBlich vorvulkanisierter Kautschuk eingesetzt wird
gewonnenen tierischen Fetten zu Speisefetten in (s. auch Ifd. Nr. 221)
Fleischereien mit einer Leistung bis zu 200 Kilogramm
Speisefett je Woche \"/ 300 139 10.17 (2) |Offene Anlagen mit schalltechnisch optimierten
- ) gasbetriebenen Karts, die an 5 Tagen oder mehr je Jahr der
[\ 500 61 79 (1) Anlagen zur Herstellung von Futter- oder Diingemitteln oder Ausiibung des Motorsports dienen (Kart-Bahnen)
technischen Fetten aus den Schlachtnebenprodukten
Knochen, Tierhaare, Federn, Horner, Klauen oder Blut Vv 300 140 10.21(2) |Anlagen zur Innenreinigung von Eisenbahnkesselwagen,
StraBentankfahrzeugen, Tankschiffen oder Tankcontainern
[\ 500 62 711 (1) Anlagen zum Lagern unbehandelter Knochen, ausgenommen sowie Anlagen zur automatischen Reinigung von Fassern
Anlagen fiir selbstgewonnene Knochen in einschlieBlich zugehoriger Aufarbeitungsanlagen, soweit die
- Fleischereien, in denen je Woche weniger als 4000 kg Behilter von organischen Stoffen gereinigt werden
Fleisch verarbeitet werden, und - —
- Anlagen, die nicht durch Ifd. Nr. 115 erfasst werden Vv 300 141 10.23 (2) |Anlagen zur Textilveredlung durch Sengen, Thermofixieren,
Thermoisolieren, Beschichten, Impragnieren oder
[\ 500 63 7.15 (1) Kottrocknungsanlagen Appretieren, einschlieBlich der zugehoérigen
Trocknungsanlagen, auch soweit nicht
v 500 64 7.19 (1+2) |Anlagen zur Herstellung von Sauerkraut mit einer genehmigungsbediirftig
Produktionsleistung von 10 Tonnen oder mehr Sauerkraut je
Tag als Vierteljahresdurchschnittswert Vv 300 142 10.25 (2) |Kalteanlagen mit einem Gesamtinhalt an Kéltemitteln von 3 t
Ammoniak oder mehr (*) (#)
[\ 500 65 7.21(1) Miihlen fiir Nahrungs- oder Futtermittel mit einer .
Produktionsleistung von 300 Tonnen Fertigerzeugnissen oder \) 300 143 Abwasserbehandlungsanlagen bis einschl. 100.000 EW
mehr je Tag als Vierteljahresdurchschnittswert (s. auch Ifd. Nr. 78)
(s- auch Ifd. Nr. 193) Y/ 300 144 Oberirdische Deponien fiir Inert- und Mineralstoffe
v 500 66 7.23 (1+2) |Anlagen zur Erzeugung von Olen oder Fetten aus pflanzlichen - . - N
Rohstoffen mit einer Produktionsleistung von 1 Tonne v 300 145 Sdge-, Furnier- oder Schalwerke ()
F(::Artlge_rzeugnlsse oder _mehrje Tag als \Vi 300 146 Anlagen zur Gewinnung oder Aufbereitung von Sand, Bims,
Vierteljahresdurchschnittswert Kies, Ton oder Lehm
v 500 67 7.24 (1) |Anlagen zur Herstellung (?_der Raffination von Zucker unter Vv 300 147 Anlagen zur Herstellung von Kalksandsteinen,
Verwendung von Zuckerriiben oder Rohzucker Gasbetonsteinen oder Faserzementplatten unter
Dampfiiberdruck
v 500 68 8.1(1)a) |Anlagen zur B.eseltlgling od_er Verwertung fester, fll.!55|ger Vv 300 148 Anlagen zur Herstellung von Bauelementen oder in Serien
oder gasformiger Abfalle mit brennbaren Bestandteilen durch .
. gefertigten Holzbauten
thermische Verfahren
) ) Vv 300 149 Emaillieranlagen
v 500 69 8.3 (1+2) |Anlagen zur thermischen Aufbereitung von
Stahlwerksstauben fiir die Gewinnung von Metallen oder \Vj 300 150 Presswerke (*)
Metallverbindungen im Drehrohr oder in einer Wirbelschicht
) Vv 300 151 Anlagen zur Herstellung von Eisen- oder
v 500 70 8.5 (1+2) Offe__ne Anl§ge_n zur Erzeugung_ von Kompost aus organischen Stahlbaukonstruktionen in geschlossenen Hallen (*)
Abfallen mit einer Durchsatzleistung von 3 000 Tonnen oder
mehr Einsatzstoffen je Jahr (Kompostwerke) \") 300 152 Stab- oder Drahtziehereien (*)
(s. auch Ifd. Nr. 128) -
Vv 300 153 Schwermaschinenbau
v 500 7 8.8 (2) Anlagen zur physikalischen und/oder chemischen
8.10 (2) Behandlung von Abféllen mit einer Durchsatzleistung von 10 \V} 300 154 Anlagen zur Herstellung von Wellpappe(*)
Tonnen bis weniger als 50 Tonnen Einsatzstoffen je Tag auch
soweit nicht genehmigungsbediirftig Vv 300 155 Auslieferungslager fiir Tiefkiihlkost (*)
(s. auch Ifd. Nr. 34) ; : ;
VvV 300 156 Margarine oder Kunstspeisefettfabriken
[\ 500 72 | 8.9 (1) a)+b) (a) Anlagen zum Zerkleinern von Schrott durch Rotormiihlen ) ——
8.9 (2) a) mit einer Nennleistung des Rotorantriebes von 100 \' 300 157 Betriebshdfe fiir StraBenbahnen (¥)
Kilowatt oder mehr ) - - ) N
b) Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Eisen- oder \V4 300 158 Betriebshofe der Millabfuhr oder der StraBendienste (*)
Nichteisenschrotten, einschlieBlich Autowracks, mit i . . ..
einer Gesamtlagerflache von 15 000 Quadratmeter oder v 300 159 2%:3;;:‘;?:9';:25; Art sowie Betriebe zum Umschlag groBerer
mehr oder einer Gesamtlagerkapazitit von 1500 Tonnen 9
Eisen- oder Nichteisenschratten oder mehr Vv 300 160 Freizeitparks ohne Nachtbetrieb (*)
(s. auch Ifd. Nr. 36)
[\ 500 73 8.12 (1+2) |Offene Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Abféllen mit
a) und b) |einer Aufnahmekapazitat von 10 Tonnen oder mehr je Tag Vi 200 161 2.9 (2) Anlagen zum Saurepolieren oder Mattatzen von Glas oder
oder einer Gesamtlagerkapazitiat von 100 Tonnen oder mehr Glaswaren unter Verwendung von Flussséaure
[\ 500 74 8.13 (1+2) [Offene Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Schlammen Vi 200 162 2.10 (2) Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse, soweit der
mit einer Aufnahmekapazitiat von 10 Tonnen oder mehr je Tag Rauminhalt der Brennanlage 4 m*® oder mehr oder die
oder einer Gesamtlagerkapazitat von 150 Tonnen oder mehr Besatzdichte mehr als 100 kg/m® und weniger als 300 kg/m?
N . Rauminhalt der Brennanlage betréagt, ausgenommen
\") 500 75 | 8.14(1+2) |Offene Anlagen zum Lagern von Abféllen soweit in diesen elektrisch beheizte Brennéfen, die diskontinuierlich und ohne
a) und b) Anla:qerl Abfal_le vor d_eren Beseitigung ode_r Verwertung Abluftfiihrung betrieben werden
jeweils liber einen Zeitraum von mehr als einem Jahr gelagert
werden Vi 200 163 3.4 (2) Anlagen zum Schmelzen, zum Legieren oder zur Raffination
- . von Nichteisenmetallen mit einer Schmelzleistung von 0,5
v 500 76 8-)15 (:I +:)) Sffe?e Anlage;:) ;uTm Umscl:;agen \r/‘or) P+bfa"en mit einer Tonnen bis weniger als 4 Tonnen je Tag bei Blei und
ajun eistung von onnen oder mehr je 1ag. ausgenommen Cadmium oder von 2 Tonnen bis weniger als 20 Tonnen je Verfahrensiuibersicht
Anlagen zum Umschlagen von Erdaushub oder von Gestein, Tag bei sonstigen Nichteisenmetallen (auch soweit durch . = '
gaii bei dﬁrtGewmr;_l_Jlr;tg oder Aufbereitung von besondere Wahl emissionsarmer Schmelzaggregate nicht xigfeslﬁ]unr;]% g:;cmusses goma 02.06.2017 Gemeinderat Wenden, 22.02.2021 })erlfl,fl‘:rgermelster
odenschétzen anfa ; oy m Auftrag
99“‘*“?'#:“3“::“”;‘%3 §2 Abs. 1i. V. m. § 1 Abs. 8 BauGB
[\ 500 77 9.11 (2) Offene oder unvollstandig geschlossene Anlagen zum Be- (s. aue - NP 95 un ) gez. Hiipper
oder Entladen von Schiittgiitern, die im trockenen Zustand . . . . . . Bekanntmachung 20.10.2017 Amtsblatt Nr. 8 Wenden, 22.02.2021  Der Biirgermeister
stauben kénnen. soweit 400 Tonnen Schiittgiiter oder mehr je vi 200 164 3.8(2) Gleli‘erelen fur N|chte|§enmetallle soyvelt 0,5 Tonjnen bis Jahrgang 23 Im Auftrag
o . .. . weniger als 4 Tonnen je Tag bei Blei und Cadmium oder von 2
Tag bewegt werden; dies gilt auch fiir saisonal genutzte . . . . . .
. Tonnen bis weniger als 20 Tonnen je Tag bei sonstigen gez. Hiipper
Getreideannahmestellen, Anlagen zum Be- oder Entladen von Nichtei tall b d = _ .
Erdaushub oder von Gestein, das bei der Gewinnung oder Ichlelsenmeta’en abgegossen werden Anderung des Aufstellungsbeschlusses 12.02.2020 Gemeinderat Wenden, 22.02.2021 ?ef"grgemelswr
Aufbereitung von Bodenschatzen anfallt, sind ausgenommen Vi 200 165 3.10 (1+2) [Anlagen zur Oberflaichenbehandlung von Metallen oder el (o G R
v 500 78 Abwasserbehandlungsanlagen fiir mehr als 100.000 EW Kunststoffen durch ein elektrolytisches oder chemisches Estllighngen gez. Hiipper
' Verfahren zur Oberflachenbehandlung von Metallen durch Bekanntmachung 28.02.2020 Amtsblatt Nr. 8 Wenden, 22.02.2021  Der Biirgermeister
(s. auch Ifd. Nr.143) Beizen oder Brennen unter Verwendun Fl d
€ g von Flussoder Jahrgang 26 Im Auftrag
v 500 79 Oberirdische Deponien (*) Salpetersaure(#)
Vi . - s ggs (Bt B
\") 500 80 Autokinos (*) 200 166 5-7(2) | Anlagen zur Verarbeitung von flissigen ungesattigten friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit 08.06. Wenden, 22.02.2021  Der Biirgermeister
a) und b) Polye_sterharzen_mlt S_tyroI-Zusatz oder fliissigen _ gem. § 3 Abs. 1 BauGB - Im Auftrag
\" 300 81 1.2(2) | Anlagen zur Erzeugung von Strom, Dampf, Warmwasser, Epoxidharzen mit Aminen zu Formmassen, Formteilen oder - 6ffentliche Auslegung - 10.07.2020 )
a) bis c) |Prozesswirme oder erhitztem Abgas durch den Einsatz von Fertigerzeugnissen, soweit keine geschlossenen Werkzeuge 3 By
festen, fliissigen oder gasférmigen Brennstoffen mit einer (Formen) verwendet werden, fiir einen Harzverbrauch von 500 Beteiligung der Behérden und sonstigen 16.03. Wenden, 22.02.2021  Der Biirgermeister
Feuerungswirmeleistung von 20 MW bis weniger als 50 MW kg oder mehr je Woche, z. B. Bootsbau, Fahrzeugbau oder Trager offentlicher Belange gem. - Im Auftrag
in einer Verbrennungseinrichtung einschlieRlich zugehériger Behalterbau A QG2 ooz Hilpper
Dampfkessel, ausgenommen Notstromaggregate . . i
P g Jareg Vi 200 167 5.10 (2) |Anlagen zur Herstellung von kiinstlichen Behandlung der Stellungnahmen 09.09.2020 Gemeinderat Wenden, 22.02.2021  Der Biirgermeister
VvV 300 82 1.4 (1+2) [Verbrennungsmotoranlagen zum Antrieb von Schleifscheibenkorpern, -papieren oder -geweben unter Im Auftrag
a) und b) |Arbeitsmaschinen oder zur Erzeugung von Strom, Dampf, Verwendung organischer Binde- oder Losungsmittel Beschluss zur Gffentlichen Auslegung i
Warmwasser, Prozesswarme oder erhitztem Abgas fiir den Vi - - 3 S st
Einsatz von fliissigen oder gasférmigen Brennstoffen mit 200 168 5.11(2) |Anlagen zur Herstellung von Polyurethanformteilen. Bauteilen Bekanntmachung 12.09.2020 Amtsblatt Nr. 10 Wenden, 22.02.2021  Der Biirgermeister
einer Feuerungswirmeleistung von 20 MW oder mehr. unter Verwendung von Polyurethan. Polyurethanblécken in Jahrgang 26 Im Aufirag
Kastenformen oder zum Ausschdaumen von Hohlraumen mit )
Vv 300 83 1.4 (1+2) |Gasturbinenanlagen zum Antrieb von Arbeitsmaschinen oder Polyurethan. soweit die Menge der Ausgangsstoffe 200 kg gez. Hiipper
a) und b) |zur Erzeugung von Strom (*) oder mehr je Stunde betragt éffentliche Auslegung 22.09. Wenden, 22.02.2021  Der Biirgermeister
gem. § 3 Abs. 2 BauGB - Im Auftrag
Vv 300 84 1.13 (2) Anlagen zur Erzeugung von Generator- oder Wassergas aus Vi 200 169 7.5(2) Anlagen zum Rauchern von Fleisch- oder Fischwaren mit 23.10.2020
testen Brennstoffen einer Produktionsleistung von weniger als 75 Tonnen gez. Hiipper
- . gerdaucherten Waren je Tag, ausgenommen Beteiligung der Behérden und sonstigen 22.09. Wenden, 22.02.2021  Der Biirgermeister
VvV 300 85 2.1(1+2) |Steinbriiche, in denen Sprengstoffe verwendet werden * Anlagen in Gaststitten, gf?ﬁ: 6f£egt"cgg Belange gem. . 16 - i A
; - R3auchereien mit einer Riucherleistung von weniger als s. 2 bau s .
v 300 86 2.2(2) :;Ii?ﬂ;r;‘:Il:]mogert:c':(?;r;,tm;r:;ng:;;:I(qlaas:;er::o\ll:;en 1Tonne Fleisch- oder Fischwaren je Woche und gez. Hiipper
Klassieranlagen fiir Sand oder Kies ’ g - Anlagen, bei denen mindestens 90 % der Abgase Behandlung der Stellungnahmen 09.12.2020 Gemeinderat Wenden, 22.02.2021 Der Biirgermeister
konstruktionsbedingt der Anlage wieder zugefiihrt werden P Im Auftrag
Vv 300 87 2.5(2) Aplagen zum Mahlen von Gips, Kieselgur, Magnesit, Vi — sffentlichen Auslegung gez. Hiipper
Mlneralfarben,_Muschelscha|en, Talkum, Ton, Tuff (Trass) 200 170 7.20 (2) Anlage“_ zum T"°°k“e“ von B.raumalz (Malzdarren) mit etner Bekanntmachung 18.12.2020 Amtsblatt Nr. 13 Wenden, 22.02.2021  Der Biirgermeister
oder Zementklinker Produktionsleistung von weniger als 300 Tonnen Darrmalz je Jahrgang 26 i At
Tag als Vierteljahresdurchschnittswert
Vv 300 88 2.7 (2) Anlagen zum Bléhen von Perlite, Schiefer oder Ton gez. Hiipper
. . . vi 200 171 | 7.27 (1+2) |Brauersien mit einem Ausstol von 200 Hektoliter Bier oder erneute eingeschrankte Gffentliche 04.01 Wenden, 22022021 Der Biirgermeister
Vv 300 89 210 (1) |Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse, soweit der mehr je Tag als Vierteljahresdurchschnittswert und (Melasse-) e . o e =
. . gung gem. § 3Abs. 2i. V. m. § 4a Im Auftrag
Rauminhalt der Brennanlage 4 m® oder mehr und die Brennereien Abs. 3 BauGB 15.01.2021
Besatzdichte 300 kg oder mehr je m®* Rauminhalt der gez. Hiipper
Brennanlage betréagt Vi 200 172 7.28 (1+2) |Anlagen zur_ Herstellung von Speisewirzen aus tlel.-.ISChen erneute eingeschrénkte Beteiligung der 17.12.2020 Wenden, 22.02.2021  Der Biirgermeister
N oder pflanzlichen Stoffen unter Verwendung von Sauren Behdrden und sonstigen Trager B Im Auftra
\Y 300 90 2.14(2) |Anlagen zur Herstellung von Formstiicken unter Verwendung sffenticher Belange gem 9 15.01.2021 g
von Zement oder anderen Bindemitteln durch Stampfen, Vi 200 173 | 7.32(1+2) |Anlagen zur Behandlung oder Verarbeitung von Milch sowie § 4 Abs. 2i. V. m. § 4a Abs. 3 BauGB o gez. Hitpper
Schocken. Ritteln oder Vibrieren mit einer Anlagen mit Spriihtrocknern zum Trocknen von Milch, . . .
Produktionsleistung von 1 t oder mehr je Stunde in Erzeugnissen aus Milch oder von Milchbestandteilen, soweit Behandlng der Stellungnahmen 03.02.2021 Gemeinderat W0, 2R A Eﬁrﬁ;?fg““ eister
geschlossenen Hallen (*) 5 Tonnen Milch oder mehr je Tag als Jahresdurchschnittswert Satzungsbeschluss
(s. auch Ifd. Nr. 6) eingesetzt werden gez. Hiipper
- Schlussbekanntmachung 19.02.2021 Amtsblatt Nr. 1 Wenden, 22.02.2021 Der Biirgermeister
Vi 200 174 7.33 (2) Anlagen zum Befeuchten von Tabak unter Zufiihrung von Jahrgang 27 Im Auftrag
Warme, oder Aromatisieren oder Trocknen von fermentiertem
Tabak gez. Hiipper

A RECHTSGRUNDLAGEN

Baugesetzbuch:
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Auf Grund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung und des § 10 des Baugesetzbuches hat der Rat der Gemeinde Wenden am 03.02.2021
die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 7A "Industriegebiet Auf der Mark", 6. Anderung als Satzung beschlossen.

Wenden, 04.02.2021

gez. Clemens
(Burgermeister)

gez. P. Kersting
(Schriftfhrer)

B Festsetzungen

Art und MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Nutzungseingeschranktes Industriegebiet (§ 9 i. V. m. §1 Abs. 4 BauNVO)

Zuléssig sind:
1. Gewerbebetriebe, Lagerhauser, Lagerplatze und 6ffentliche Betriebe der Betriebsarten der
D 3%3,5 Abstandsklassen IV - VII (Nrn. 37, 39 - 46, 48 - 79 und 81 - 221) aus der Abstandsliste 2007 und
Anlagen mit dhnlichem Emissionsgrad,
2. Tankstellen.

Ausnahmsweise kdnnen zugelassen werden

1. Wohnungen fiir Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie fiir Betriebsinhaber und
Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegeniiber in Grundflache und
Baumasse untergeordnet sind,

2. Anlagen fiir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Zuliissig sind:
1. Gewerbebetriebe, Lagerhduser, Lagerplatze und 6ffentliche Betriebe der Betriebsarten der

Abstandsklassen V - VII (Nrn. 79 - 221) sowie die Betriebsarten der Nrn. 38, 43, 45, 47, 48, 79 und
80 der Abstandsklasse IV aus der Abstandsliste 2007 und Anlagen mit &hnlichem Emissionsgrad,
2. Tankstellen.

Ausnahmsweise konnen zugelassen werden

1. Wohnungen fiir Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie fiir Betriebsinhaber und
Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegeniiber in Grundflache und
Baumasse untergeordnet sind,

2. Anlagen fiir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Zuldssig sind:
1. Gewerbebetriebe, Lagerhauser, Lagerplatze und o6ffentliche Betriebe der Betriebsarten der

Abstandsklassen VI - VII (Nrn. 161 - 221) sowie die Betriebsarten der Nrn. 83, 90, 95, 96 der
Abstandsklasse V aus der Abstandsliste 2007 und Anlagen mit &hnlichem Emissionsgrad,
2. Tankstellen.

Ausnahmsweise konnen zugelassen werden

1. Wohnungen fiir Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie fiir Betriebsinhaber und
Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegeniiber in Grundflache und
Baumasse untergeordnet sind,

2. Anlagen fiir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Grundflachenzahl (§ 16 i. V. m. § 19 BauNVO)

Baumassenzahl als HochstmaR (§ 21 BauNVO)

Abweichende Bauweise (§ 22 BauNVO)

abweichend von der offenen Bauweise darf die Ladnge der Gebdude mehr als 50 m betragen

OK 385 Gebiudeoberkante als HochstmaR in Meter iiber NHN (§ 16 BauNVO)

Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Baugrenze (§ 23 Abs. 1 und 3 BauNVO)

Nicht Giberbaubare Grundstiicksflache (§ 23 Abs. 5 BauNVO)

Untergeordnete Nebenanlagen i. S. d. § 14 Abs. 1 BauNVO, Stellpldtze und Garagen sind zulédssig. Die
Hohe der Nebenanlagen und Garagen darf die Hohe des Hauptgebdudes nicht liberschreiten.

Verkehrsflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)
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-
-
~
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Offentliche StraRenverkehrsflichen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

StraBenbegrenzungslinie - auch gegeniiber Verkehrsflachen besonderer
Zweckbestimmung (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

land- und forstwirtschaftlicher Weg

LuF

P private Verkehrsflache: Pkw-Stellplatze

‘ Zufahrt I
éAusfahrt

private Verkehrsflache: Parkplatzzufahrt mit Fahrtrichtung

private Verkehrsflache: Parkplatzausfahrt mit Fahrtrichtung

Bereich ohne Ein-und Ausfahrt (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Flachen fur Versorgungsanlagen, fiir die Abfallentsorgung und
Abwasserbeseitigung sowie fiur Ablagerungen; Anlagen,
Einrichtungen und sonstige MaBRnahmen, die dem Klimawandel
entgegenwirken (§ 9 Abs. 1 Nr. 12, Nr. 14 und Abs. 6 BauGB)

Versorgungsflache Elektrizitat (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB)

Grunflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Offentliche Griinfliche (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

mit

- Umgrenzung von Flachen mit Bindungen fiir Bepflanzungen und fiir die
Erhaltung von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen sowie
von Gewassern (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b) BauGB)

hier: Erhalt der Feldgeholzstruktur als Abgrenzung zum AufRenbereich

Private Grunflache (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

mit

- Umgrenzung von Flachen mit Bindungen fiir Bepflanzungen und fir die
Erhaltung von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen sowie
von Gewassern (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b) BauGB)

hier:

Erhalt der Gehdlzstruktur als Abgrenzung der Industrieflache zum AufRenbereich und zur
Wohnbebauung

Am Gerlinger Wege

- Umgrenzung von Flachen mit Bindungen fiir Bepflanzungen und fir die
Erhaltung von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen sowie
von Gewassern (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b) BauGB)

hier: Erhalt der Geholzstruktur als Abgrenzung der Industrieflaiche zum AuRenbereich und zur
Wohnbebauung

Veranderungen der Gelandeoberflache (Aufschittungen oder Abgrabungen) kénnen
ausnahmsweise mit Zustimmung der Unteren Naturschutzbehdrde zugelassen werden, wenn die
zeitliche und funktionale Kontinuitat der Schutzfunktion des Gehdlzbestandes gegeniiber dem
angrenzenden Biotopen substanziell erhalten bleibt. Abgangige Gehdlze sind jeweils umgehend

durch funktional gleichwertige zu ersetzen.

- Umgrenzung von Flachen fur MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

hier:

CEF-MafRnahme - Erhalt der Feldgeholzstrukturen zur An- und Umsiedlung der Haselmaus

Planungen, Nutzungsregelungen, MaBnahmen und Flachen fur
MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und
sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr 25a BauGB)

hier: Abgrenzung der Industrieflache zum AufRRenbereich

Flachen fur die Landwirtschaft und Wald
(§ 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB)

Flachen fiir die Landwirtschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 18a BauGB)

hier: Griinlandnutzung

Wald (§ 9 Abs. 1 Nr. 18b BauGB)

mit

- Umgrenzung von Flachen fur MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

hier: CEF-MaRnahme - Anlage eines naturnahen Waldsaums zur An- und Umsiedlung der Haselmaus

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung oder Abgrenzung des
MaRes der Nutzung innerhalb eines Baugebiets (§ 1 Abs. 4 und
§ 16 Abs. 5 BauNVO)

Grenze zwischen den zulassigen Betriebsarten (Abstandsklassen)

Grenze zwischen den Bereichen mit unterschiedlichen zulassigen
Gebaudehohen

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flachen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Leitungsrecht zugunsten der jeweiligen Eigentiimer der Grundstiicke
Gemarkung Hiinsborn, Flur 24, Flurstiicke 650 und 651 (neu: 704 und 705)

Grenze des raumlichen Geltungsbereichs der 6. Anderung des
Bebauungsplans Nr. 7A "Industriegebiet Auf der Mark"
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Sonstige Darstellungen

vorhandenes Gebaude mit Hausnummer

Flurstiicksnummer
253 vorhandene Grenzpunkte und Flurstiicksgrenzen

Gemarkungsgrenze

Flurgrenze

Schachtdeckelhdhe Kanal (m. G. NHN - gerundet auf 10 cm)

D 363,5 - Die exakte H6he muss vor Ort ermittelt werden. -

emeinde
Wenden

92

Hinterrm Handstuck

Bebauungsplan Nr. 7A
"Industriegebiet

Auf der Mark"

6. Anderung

Satzung der Gemeinde Wenden
vom 04.02.2021

Geometrische Eindeutigkeit

Die Planunterlage ist geometrisch eindeutig und entspricht den Anforderungen des § 1 der Planzeichenverordnung vom 18.12.1990, soweit es den
katastermafBigen Bestand der Liegenschaften entspricht.

Stand der Planunterlage: 15.09.2020

Wenden, 29.01.2021 gez. A. Burghaus

M. 1:500

[[ [ AN



AutoCAD SHX Text
Am Gerlinger Wege

AutoCAD SHX Text
Am Eichstrauch

AutoCAD SHX Text
Auf der Mark

AutoCAD SHX Text
Unten auf der Mark

AutoCAD SHX Text
Hinterm Handstück

AutoCAD SHX Text
Unten auf der Bigge

AutoCAD SHX Text
Hillmicke

AutoCAD SHX Text
N


	Pläne und Ansichten
	2130x1450


